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1.0 VORBEMERKUNG  UND  PLANUNGSAUFGABE 
  
 Die Gemeinde Witzmannsberg hat auf Grund der  Nachfrage  von mehreren 

Grundstückseigentümern nach Baumöglichkeiten im Dorfgebiet Asenbaum, den 
Beschluss gefasst, landwirtschaftliche Fläche als bebaubare Fläche in den 
Landschaftsplan Witzmannsberg mit Rechtswirkung eines Flächennutzungsplans 

 aufzunehmen. 
   
 Der Flächennutzungsplan, als vorbereitender Bauleitplan, ist von den Gemeinden 

aufzustellen bzw. durch Deckblatt zu ändern, sobald und soweit es für die 
städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. 

 Der Flächennutzungsplan soll dazu beitragen, eine geordnete Siedlungsstruktur zu 
entwickeln. 

  

Die Gemeinde Witzmannsberg ist in der Regionalplanung, Region Donauwald (12), 
eingestuft als ländlicher Teilraum, dessen Entwicklung in besonderem Maße gestärkt 
werden soll. Die Gemeinde ist dem Landkreis Passau zugehörig. 

  
 Die Gemeinde Witzmannsberg hat in der Gemeinderatssitzung vom 23.07.2025 

die Änderung des Landschaftsplanes Witzmannsberg mit Rechtswirkung eines 
Flächennutzungsplans, mittels  Deckblatt Nr. 19, für Teilflächen der Grundstücke mit 
den Flurnummern 3404, 3665, 3667 und 3725, Gemarkung Witzmannsberg, zur 
Schaffung von Wohnbauflächen, gefasst.  

Der Änderungsbereich als Erweiterungsfläche liegt im Westen und Norden der 
Ortschaft  Asenbaum.  

Zudem wurden die Flächen des Landschaftsplanes an die Dorf-Flächen der  
rechtskräftigen  Ortsabrundungssatzung angepasst. Diese Maßnahme betrifft die 
Grundstücke mit der Flurnummer 3713/1, 3713/2, 3725/2, 3727, 3727/1, 3728/1 und 
Teilflächen der Grundstücke mit der Flurnummer 3653, 3646/2, 3710, 3711, 3713, 
3725, 3725/1, 3725/3 und 3728/1. 

Des Weiteren wurden Grundstücke, welche bereits bebaut sind, jedoch außerhalb 
dem Geltungsbereich der OAS liegen in den Flächennutzungsplan mit aufgenommen. 
Dies betrifft die Grundstücke mit den Flurnummern 3400, 3664/2, 3647 und 3710/3. 

Das Plangebiet-MD- weist eine Gesamtfläche ( einschl. Verkehrsflächen ) von  ca. 
54.540 m² auf.  
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2.0 LAGE UND ANBINDUNG DES PLANGEBIETES 

Der Planbereich MD Asenbaum liegt im Geltungsbereich des Landschaftsplanes 
Witzmannsberg mit Rechtswirkung eines Flächennutzungsplanes. 

Die Gemeinde Witzmannsberg liegt im Norden des Landkreises Passau. 

Die Anbindung des Dorfes Asenbaum erfolgt über Gemeindestraßen zur PA 27. 
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3.0 SITUATIONSBESCHREIBUNG 

 Gegenüberstellung Flächennutzungsplan Bestand und Deckblatt Nr. 19 

 

 
Landschaftsplan Witzmannsberg mit Rechtswirkung eines Flächennutzungsplans 
hier Ausschnitt Dorfgebiet Asenbaum – letzter Stand vor Änderung durch  Deckblatt        
Nr. 19            ohne Maßstab 
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Landschaftsplan Witzmannsberg mit Rechtswirkung eines Flächennutzungsplans 
hier Ausschnitt Dorfgebiet Asenbaum – Deckblatt Nr. 19       
          ohne Maßstab 

Die Grenzen des räumlichen Geltungsbereiches des MD Asenbaum werden 
umlaufend begrenzt von landwirtschaftlich genutzten Flächen. 

Das Dorfgebiet liegt auf einer Höhenlage von ca. 495 NHN bis 460 NHN, das Gelände 
fällt nach Süden und Westen ab. 

Das Plangebiet ist durch die Gemeindestraßen erschlossen mit Anbindung an die     
PA 27. 

Die bestehende Bebauung des Dorfgebietes besteht hauptsächlich aus 
Einzelhäusern, als Ein- und Zweifamilienhäuser, und  landwirtschaftlichen 
Nebengebäuden.  

Erhaltenswerte Grünstrukturen sind im Bereich der landwirtschaftlichen 
Wiesenflächen des Plangebietes nicht vorhanden. 
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4.0 ANLASS UND ERFORDERNIS  DER PLANUNG 

 
Ein Anlass für die Änderung  des Landschaftsplanes Witzmannsberg mit 
Rechtswirkung eines Flächennutzungsplans erfolgt aufgrund der Flächenanpassung  
zur 1.Änderung aus 2007, 2. Änderung aus 2013, 3. Änderung aus 2015 und             
4. Änderung der Ortsabrundungssatzung Asenbaum aus dem Jahre  2022. Diese 
Anpassung betrifft die Grundstücke / Teilflächen mit den Flurnummern 3646, 3646/2, 
3653, 3710,3710/3, 3711, 3713, 3713/1, 3713/2, 3646, 3725, 3725/1, 3725/2, 3725/3, 
3727, 3727/1, 3728, 3728/1 und 3728/2. Diese Anpassung umfasst eine Fläche von 
ca. 13.600 m². 
 
Zudem werden bereits bebaute Flächen in den Landschaftsplan mit aufgenommen, 
dies betrifft die Flurnummern 3400, 3647, 3664/2 und 3710/3. Diese Fläche beträgt 
ca. 8790 qm. 
 
Ein weiterer Punkt ist die Schaffung von Bauland im Dorfgebiet Asenbaum. Von 
mehreren Grundstückseigentümern kam die Nachfrage nach Wohnbauflächen im 
Dorfgebiet. Die jeweiligen Bauflächen bleiben hauptsächlich im Besitz der Eigentümer 
und soll z. B. deren Kinder die Möglichkeit bieten, im Heimatort zu verbleiben und 
Wohnraum zu schaffen. 
Diese Erweiterungsfläche zum Landschaftsplan betrifft die Flurnummern 3404, 3665, 
3667 und 3725. Diese Gesamtfläche beträgt ca. 8250 qm.  
 
Der Planungsbereich, der bisher als landwirtschaftliche Fläche genutzt wird, besitzt 
gute Voraussetzungen für eine derartige Nutzung. Das Plangebiet grenzt zum einen 
direkt an die Erschließungsstraße und die Wohnbebauung und es schließt eine Lücke 
zwischen bebauten Grundstücken. Durch den Lückenschluss entsteht für das 
Dorfgebiet Asenbaum eine kompakte, in sich geschlossene Siedlungsstruktur.        
Die Einrichtungen für die Ver- und Entsorgung des Plangebiets sind in den 
angrenzenden Gemeindestraßen bereits vorhanden.   
 
Die Flächen des Geltungsbereiches sind im rechtskräftigen Flächennutzungsplan der 
Gemeinde Witzmannsberg als Flächen für die Landwirtschaft ausgewiesen. 
 
Im Zuge der Änderung des rechtskräftigen Flächennutzungsplanes mit Deckblatt     
Nr. 19 werden die Grundstücksflächen bzw. Grundstücks-Teilflächen der o.g. 
Flurnummern, welche z.T. bereits bebaut sind oder derzeit noch als 
Landwirtschaftsfläche genutzt und ausgewiesen sind, in die Fläche für ein   
-Dorfgebiet (MD)- geändert. 
 
Im Bereich der OAS  Asenbaum stehen derzeit im Geltungsbereich keine 
Alternativmöglichkeiten zur Erschließung als Bauland zur Verfügung. 
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Es sind zwar noch geringfügig im Bereich der OAS Asenbaum Bauflächen vorhanden, 
diese sind jedoch nicht im Besitz der Antragsteller und werden auch nicht veräußert. 
  

  
 

 
Ortsabrundungssatzung Asenbaum, 4.Änderung v. 2022                   ohne Maßstab 
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5.0 ÜBERGEORDNETE  PLANUNGEN 

5.1 REGIONALPLAN 

 Bauleitpläne sind gemäß § 1 (4) BauGB den Zielen der Raumordnung anzupassen. 

 

 

 Auszug Regionalplan Donau-Wald     ohne Maßstab 

 

Die Region Donau-Wald ist zur Gänze dem ländlichen Raum zuzuordnen. 

Räumlich konkretisierte Zielaussagen sind im Regionalplan der Region Donau-Wald nicht 
gegeben.  

Zielsetzung ist es, dass die Entwicklung des  ländlichen Raumes in besonderem Maße gestärkt 
werden soll.  

Die Gemeinde ist dem Landkreis Passau zugehörig. 
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5.2 SCHUTZGEBIETE 

  

 Planauszug Landschaftschutzgebiete     ohne Maßstab 

 

  

 Schutzgebiet Fauna-Flora-Habitat (Natura 2000)  ohne Maßstab 
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Darstellung Öko-Ausgleichsflächen   ohne Maßstab 

 

Das bestehende Dorfgebiet liegt im westlichen Siedlungsbereich im 
Landschaftsschutzgebiet „Ilztal“. Das geplante Erweiterungsgebiet liegt außerhalb   
der Schutzgebiete. 
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6.0 DARSTELLUNG  DER  NUTZUNG 

Der rechtswirksame Landschaftsplan Witzmannsberg mit Rechtswirkung eines 
Flächennutzungsplans  stellt den geplanten Erweiterungsbereich als –Fläche für die 
Landwirtschaft- dar. Die geplante Nutzung als Erweiterung zum Dorfgebiet.            
Das Plangebiet schließt unmittelbar an das Dorfgebiet an und bildet somit die 
Ortsabrundung in diesem Bereich. 

 

Der Flächennutzungsplan weist, mit der geplanten Erweiterung und Anpassung an die 
OAS, folgende Flächen aus: 

 

  Art der Bodennutzung gemäß 
Flächennutzungsplan 

Flurnummer Bisher 

ca. 

Geplant 

ca. 

A. Bestehendes Dorfgebiet  18.000 
qm 

18.000 
qm 

B.1 Anpassung zur 
Ortsabrundungssatzung 
 
Flächen für die Landwirtschaft gem.  § 5 
(2) Ziffer 9a BauGB 
 

3725/1-Teilfl. 
3725/2 
3728/1 
3727 

3727/1 
3728-Teilfl. 

3728/1 
3728/2-Teilfl. 
3725/3-Teilfl. 
3725-Teilfl. 
3646-Teilfl. 
3653-Teilfl. 

3646/2-Teilfl. 
3713/1 

3713-Teilfl. 
3713/2 

3711-Teilfl. 
3710 Teilfl. 

3710/3-Teilfl. 

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.600 
qm 

 
 
 
 
 
 
 
 
                     

B.2 Wohnbauflächen-Dorfgebiet gemäß            
§ 5 BauNVO 

 

siehe oben                              
-------- 

                      
13.600 

qm 
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C Bereits bebaute Wohnbauflächen 
außerhalb der OAS 

3710/3-Teilfl.     
3647-Teilfl. 

3664/2 
3400-Teilfl. 

 

 

8.790 qm 

 

 

8.790 qm 

D.1 Erweiterung 

Flächen für die Landwirtschaft 

 

3404-Teilfl. 
3667-Teilfl. 
3665-Teilfl. 
3725-Teilfl. 

3725/3-Teilfl. 

 

 

 

 

8.250 qm 

 

D.2 Wohnbauflächen-Dorfgebiet  ______ 8.250 qm 

                                                               
Geltungsbereich - Flächen gesamt               
( ohne Verkehrsflächen) 

                                                       
48.640 

qm  

 

 

 

7.0 BELANGE  DER   UMWELT 

Die Darstellung der nach § 2 (4) BauGB ermittelten und bewerteten Belange des 
Umweltschutzes, der Umweltauswirkung erfolgt im Umweltbericht. Dieser kommt 
zusammenfassend zu dem Ergebnis, dass bei Umsetzung der vorgesehenen 
Vermeidungs-, Minderungs- und Kompensationsmaßnahmen voraussichtlich keine 
erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen verbleiben. 

Detaillierte Aussagen der vorgenannten Maßnahmen  sind in der Planung und im 
Umweltbericht erfasst. 

 

 

8.0 ERSCHLIESSUNG UND WASSERWIRTSCHAFT 

8.1 VERKEHR 

Die Verkehrsanbindung des Dorfgebietes erfolgt über das bestehende gemeindliche 
Straßennetz  mit Anbindung an die Kreisstraße PA 27 in unmittelbarer Nähe. 
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8.2 WASSERVERSORGUNG 

Eine ordnungsmäße Versorgung des Plangebiets mit Trink- und Brauchwasser ist von 
der Gemeinde Witzmannsberg gewährleistet.  

 

8.3 REGENWASSER 

Die Ableitung von Regen- und Oberflächenwasser erfolgt mittels Regenwasserkanal 
in das öffentliche Kanalnetz der Gemeinde, welches im Straßenverlauf als 
Trennsystem vorhanden ist. 

Nach § 55 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) ist Niederschlags-/Regenwasser 
dort abzuleiten, wo es anfällt.  

Die Rückhaltung von Regen- und Oberflächenwasser auf den jeweiligen 
Privatgrundstücken mittels Zisternen, als auch breitflächige Versickerung sind 
ausdrücklich erwünscht. 

 

8.4 SCHMUTZWASSER 

Das Schmutzwasser wird der gemeindlichen Schmutzwasserkanalisation zugeführt. 
Das Kanalnetz ist im Bereich der Straße als Trennsystem vorhanden.  

 

8.5 LÖSCHWASSER 

Die erforderliche Löschwassermenge  ist nach den Technischen Regeln mit den 
Arbeitsblättern W 405 und W 331 des DVGW zu gewährleisten.  

Die Versorgung des Plangebietes mit Löschwasser erfolgt über die öffentliche 
Wasserversorgung mit bestehenden Hydranten. Im Umkreis des Dorfmittelpunktes 
sind in einem Radius von ca. 60 m ein Hydrant und einem Radius von ca. 300 m ein 
weiterer Hydranten vorhanden. Es ist geplant einen zusätzlichen Hydranten in ca. 
Ortsmitte zu errichten. 

 

8.6 ENTSORGUNG HAUSMÜLL 

 Die Gemeindestraße ist in ihren Abmessungen und Radien so geplant, dass sie      
den Anforderungen für Abfallsammelfahrzeuge entspricht. Der Zweckverband 
Abfallwirtschaft (ZAW) Donau-Wald ist öffentlich-rechtlicher Entsorger im 
Landkreis Passau. Die Müllbeseitigung ist damit gesichert.  
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9.0 IMMISSIONSSCHUTZ, VERKEHRSLÄRM 

9.1 IMMISSIONSSCHUTZ 

Bedingt durch die räumliche Lage des Plangebietes am westlichen Rand des 
Dorfgebietes, werden sich diese im Übergangsbereich von Siedlungs- und 
Landschaftsraum befinden. Daher können im gesamten Geltungsbereich zeitweilig 
Lärm-, Staub- und Geruchsbelästigungen auftreten. Wenn die Beeinträchtigungen 
gering sind, d.h. wenn die Werte nach TA-Lärm (technische Anleitung zur Reinhaltung 
der Luft)  nicht überschritten werden, sind diese zu dulden. 

 

9.2 VERKEHRSLÄRM 

Im Plangebiet gelten die Orientierungswerte der DIN 18005-1 „Schallschutz im 
Städtebau“ für Dorfgebiete. Da das Plangebiet an eine Gemeindestraße mit geringem 
Verkehrsaufkommen angrenzt,  ist mit einer Überschreitung der Orientierungswerte       
nicht zu rechnen. 

 

10.0 DENKMALSCHUTZ UND DENKMALPFLEGE 

Nach derzeitigem Kenntnisstand werden weder Bodendenkmäler noch bedeutsame 
Kulturlandschaftsbereiche von der Planung berührt. Baudenkmäler sind nicht 
betroffen. 

 

11.0 ERFORDERLICHKEIT  DER  PLANAUFSTELLUNG 

 Die Eigentümer der Grundstücke mit den Flurnummern 3404, 3665, 3667 und 
3725,  Gemarkung Witzmannsberg, haben bei der Gemeinde Witzmannsberg den 
Antrag gestellt, auf einem Teilbereich der oben genannten  Flurnummer, Bauland 
zu schaffen. 

 Durch die geplante Änderung  des Landschaftsplanes Witzmannsberg mit 
Rechtswirkung eines Flächennutzungsplans, mittels Deckblatt Nr. 19 soll die 
Bebauung im direkten Anschluss an den bestehenden Ortsrand ermöglicht 
werden. 

 Die geplanten Wohnbaugrundstücke schließen im Westen und Norden  
unmittelbar an die bestehende Wohnbebauung an. Sie schließen zwischen 
bereits bebauten Grundstücken eine Lücke und bilden mit der bestehenden 
Wohnbebauung eine räumliche Einheit. 



GEMEINDE WITZMANNSBERG                                         BEGRÜNDUNG                                             FASSUNG VOM  27.03.2026                       
LANDSCHAFTSPLAN WITZMANNSBERG MIT RECHTSWIRKUNG EINES FLÄCHENNUTZUNGSPLANS       DECKBLATT NR. 19                                        
 
 

ARCHITEKTURBÜRO UTA WAGNER DIPL. ING. FH  ARCHITEKTIN  SPITZENDORF 4A  94104 WITZMANNSBERG 

Seite 16 von 16 

 

 Aufgrund der bereits bestehenden verkehrlichen Erschließung sowie der 
bestehenden Einrichtungen zur Versorgung und Entsorgung des Plangebietes 
bietet sich der Einbezug des Ortsrandes an, auch hinsichtlich eines sparsamen 
Umgangs mit Grund und Boden.  

 Aufgrund der Lage des Plangebietes im sogenannten Außenbereich, wäre eine 
Nutzung zur Bebauung der unbebauten Grundstücke nicht möglich. 

 Die Grundstück  bleiben hauptsächlich im Besitz der Eigentümer; die 
Verwirklichung der Planung,  erfolgt durch die Eigentümer. 

 Hauptziel ist es, für ortsansässige Familien Bauflächen zu schaffen. 

 

12.0 PLANUNGSALTERNATIVEN  

 Im Geltungsbereich der bestehenden Ortsabrundungssatzung sind derzeit keine 
Bauflächen verfügbar.  

 Auf den Grundtücken mit den Flurnummern 3646, 3646/2 und 3647 sind, trotz 
Bebauung, noch Flächen (Gartenbereich) für eine weitere Bebauung vorhanden; 
diese sind jedoch nicht zu erwerben. Das Grundstück mit der Flurnummer 3662/3 
wird derzeit gerade bebaut.  

   

 

 

 

Witzmannsberg…………………….                    ……………………………………………… 

       1. Bürgermeister 

Aufgestellt, 27.03.2026    Uta Wagner      


















































